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INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 500 
PRÜFUNGSNACHWEISE 

(ISA [DE] 500)  

(Gilt für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am oder nach dem 15.12.2009 be-

ginnen)  

[ISA [DE] 500 gilt erstmals für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am oder nach 

dem 15.12.2021 beginnen, mit der Ausnahme von Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 

31.12.2022 enden. Eine freiwillige vorzeitige Anwendung ist für die Prüfung von Abschlüssen 

für Zeiträume zulässig, die am oder nach dem 15.12.2019 beginnen, mit der Ausnahme von 

Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 31.12.2020 enden, wenn sämtliche in der Anlage D.1 des 

ISA [DE] 200 genannten Standards angewendet werden. Die Entscheidung für eine freiwillige 

vorzeitige Anwendung ist in der Auftragsdokumentation bzw. an zentraler Stelle in der WP-

Praxis festzuhalten.] 
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International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) 500 „Prüfungsnachweise“ ist im Zusam-

menhang mit ISA [DE] 200 „Übergeordnete Ziele des unabhängigen Prüfers und Grunds-

ätze einer Prüfung in Übereinstimmung mit den International Standards on Auditing“ zu 

lesen.  

 

1. Einleitung 

1.1. Anwendungsbereich dieses ISA [DE] 

1 Dieser International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) erläutert, was einen Prüfungsnach-

weis bei einer Abschlussprüfung ausmacht, und behandelt die Verantwortlichkeit des Ab-

schlussprüfers, Prüfungshandlungen so zu planen und durchzuführen, dass ausreichende ge-

eignete Prüfungsnachweise erlangt werden, um begründete Schlussfolgerungen als Grund-

lage für das Prüfungsurteil ziehen zu können.  

2 Dieser ISA [DE] ist anwendbar auf alle im Laufe der Abschlussprüfung erlangten Prüfungs-

nachweise. Andere [IDW Prüfungsstandards (IDW PS) bzw.] ISA [DE] behandeln bestimmte 

Aspekte der Abschlussprüfung (bspw. ISA [DE] 315 (Revised 2019)1), die zu einem bestimm-

ten Thema zu erlangenden Prüfungsnachweise (bspw. [IDW PS 270 n.F. (10.2021) bzw.] 

ISA 570 (Revised)2), bestimmte Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen 

 
1 ISA [DE] 315 (Revised 2019) „Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen“.  
2 [IDW Prüfungsstandard: Die Beurteilung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit im Rahmen der Abschluss-

prüfung (IDW PS 270 n.F. (10.2021)) (Stand: 29.10.2021) bzw.] ISA 570 (Revised) „Fortführung der Geschäfts-
tätigkeit“.  


